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Ausschreibung 
24. Internationaler Herbstpokal am 12. und 13. Oktober 2013 

 
 
 

 
1. Veranstalter 

 
Segelverein Schwanenhalbinsel e.V. (SSH)  Schweriner Yacht-Club e.V. (SYC) 
Am Werder 30      Franzosenweg 17 b 
19055 Schwerin      19061 Schwerin 

 
 
 

2. Revier  
Schweriner See (Innensee) 
Kurs für Opti A und B:  südlich vom Großen Stein 
Kurs für Krümel-Cup:  in der Schlossbucht 
Kurs für Europe, 
Laser radial, Laser 4.7:  nördlich vom Großen Stein 
 
 
3.   Klassen 
Opti A  Ranglistenregatta (begrenzt auf 220 Teilnehmer) 
Opti B   Rangliste Mecklenburg-Vorpommern (begrenzt auf 100 Teilnehmer)  
Opti C   Krümel-Cup (U9) (geb. 2005 oder später) 
Laser radial  Ranglistenregatta 1.0 
Laser 4.7 Ranglistenregatta 1.0 
Europe  Ranglistenregatta 1.3   (erste Ausscheidung zur JEM 2014) 

 
 
Diese Regatta ist wegen eventuell auftretenden Herbstnebels, Sturm, hohen Wellen (Größe des Sees!) für 
Opti B-Anfänger nicht geeignet! 
Bei der Anmeldung ist der Wettfahrtleitung der Jugendseglerpass mit dem Nachweis (Stempel) von 
mindestens 5 gesegelten Regatten vorzulegen. 
 
 
4.   Meldestelle 
Meldungen erfolgen nur online über die Website: www.herbstpokal.de 

 
 

5.   Meldeschluss 
30. 09. 2013 
 
 
 
 
 
 

Schweriner Yacht-Club Segelverein Schwanenhalbinsel 

http://www.herbstpokal.de/
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6.    Startgeld 
25,00 €, ermäßigtes Startgeld für jedes startende 2. und 3. Geschwisterkind: 20,00 € 
Das Startgeld ist bis zum Meldeschluss auf das Konto des Schweriner Yacht-Club zu überweisen.  
Die Meldung ist erst mit dem Zahlungseingang abgeschlossen.   
 
Name des Steuermannes, Bootsklasse und Segelnummer sind als Verwendungszweck einzugeben.   
Die Kontoverbindung erhält jeder Teilnehmer nach Abschluss der Online-Meldung in der Bestätigungsmail. 
Der ordnungsgemäße Zahlungseingang kann der Meldeliste entnommen werden.  
Teilnehmer, deren Meldung bis zum Meldeschluss nicht abgeschlossen ist, können aus organisatorischen 
Gründen keine Startgeschenke erhalten und zahlen ein um  50% erhöhtes Startgeld. (Beachte 
Teilnehmerbegrenzung) 
 

 
7.   Anmeldung 
Opti:    im Schweriner Yacht-Club e.V. 
   Freitag, 11.10.2013 von 17.00 bis 21.00 Uhr 
   Sonnabend, 12.10.2013 von 7.30 bis 8.30 Uhr 
 
Laser/Europe:   Regattabüro im Segelverein Schwanenhalbinsel 
   Freitag, 11.10.2013 von 18.00 bis 21.00 Uhr 
   Sonnabend, 12.10.2013 von 7.30 bis 8.30 Uhr 
 
Bei der Anmeldung sind vorzulegen:   

Meldebestätigung 
Jugendseglerpass 
Haftungsausschluss mit Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
Haftpflichtversicherungsnachweis 

 
Eröffnung für alle Bootsklassen, Steuermannsbesprechung und Einweisung für Motorbootführer  
12.10.2013, 9.45 Uhr auf dem Gelände des Schweriner Yacht-Club e.V. (Shuttle-Überfahrt vom SSH zum SYC 
wird gestellt) 
 
 
8. Wettfahrten   
Opti:    12.10.2013, 11.00 Uhr 
Laser/Europe:   12.10.2013, 11.00 Uhr 
weitere Starts nach Information; es sind 6 Wettfahrten geplant 
 
 
9. Wertung  
Die Veranstaltung wird nach Low-Point-System gemäß WR Anhang A gesegelt. 
Der Herbstpokal kann Ausscheidungs- und Finalwettfahrten beinhalten, einzelne Klassen können in Gruppen 
segeln. Näheres regelt die Segelanweisung 
 
 
10.  Regeln 
Die Regatta unterliegt den Regeln, wie sie in den „Wettfahrtregeln Segeln“ definiert sind. Für die Regatta gilt WR 
Anhang P,  besondere Verfahren zu Regel 42. 
Nur Opti-Klassen: In Abänderung von WR 61.1 (a) (2) müssen auch Boote unter 6 m Länge eine Protestflagge 
setzen. 

 

 
11.  Anreise 
Eine Anreise ist erst ab Mittwoch, den 09.10.2013 möglich. 
 
Alle Optiklassen:  laut Ausschilderung zum Wasserwanderrastplatz Kalkwerder 
Laser/Europe:   Werderstraße, Bornhövedstraße, Am Werder 30 (früher 100) 
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12.   Unterkunft 
Opti:   Campingmöglichkeit auf dem Wasserwanderrastplatz Kalkwerder Franzosenweg 17, direkt neben 

dem Schweriner Yacht-Club e.V.; Aufbau des Vorzeltes bzw. Sonnendaches nicht möglich; 
Lagerung der Boote auf dem Gelände des Schweriner Yacht-Club e.V. 

 
Laser/Europe: Wohnwagen und Wohnmobile können auf dem Gelände des SSH  

aufgestellt werden 
 
Gebühren alle Klassen: 15,00 € pro Wohnwagen/Wohnmobil 

10,00 € pro Zelt 
 
13.   Verpflegung  
1 Imbiss (Samstag); 1 Mahlzeit (Sonntag) 
Gaststätte im Schweriner Yacht-Club e.V. ist geöffnet 
Imbissmöglichkeit im Vereinsheim des SSH 
 
 
14.   Preise  
Sachpreise mindestens für Plätze 1-6 jeder Bootsklasse 
Urkunden für Opti A (Plätze 1-20), U 12-Wertung bei Opti A, 
Urkunden für Opti B (Plätze 1-30), U 10-Wertung bei Opti B, 
Urkunden Krümel-Cup (alle Teilnehmer) 
Urkunden für Laser 4.7 (Plätze 1-10) 
Urkunden für Laser radial (Plätze 1-10), U 17-Wertung 
Urkunden für Europe (Plätze 1-10), U 17-Wertung 

 

 
15.   Begleitfahrzeuge  und Sicherung 
Alle motorisierten Begleitboote, unabhängig, ob Privat- oder Vereinsfahrzeug, sind für Sicherungsaufgaben zur 
Verfügung zu stellen und müssen sich bis zum Meldeschluss online registrieren sowie bei Anreise im 
Anmeldungsbüro anmelden (siehe Pkt. 4 der Ausschreibung). 
Alle Begleitfahrzeuge müssen gemäß Kennzeichnung von auf Binnenschifffahrtsstraßen verkehrenden 
Kleinfahrzeugen (KIFzKV-BinSch) gekennzeichnet sein. Eine Überschreitung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit ist ausdrücklich nur den Rettungsfahrzeugen im Einsatz gestattet. Die Geschwindigkeit ist 
mit 25 km/h, im Uferbereich (100 m parallel zum Ufer) mit 7 km/h festgelegt.  
 
 
16.   Haftung 
 Der Veranstalter übernimmt keinerlei Verantwortung für Verluste an Leben oder Eigentum, persönlichen 
Schaden oder Schäden an Eigentum, die durch die Teilnahme an der Regatta verursacht werden oder sich 
ergeben. Jede teilnehmende Mannschaft muss dem Veranstalter auf Verlangen bei der Anmeldung eine Kopie 
seiner Haftpflichtversicherung mit einer Mindestdeckungssumme von 1.500.000,00 € für Personen- und/oder 

Sachschäden vorzeigen.  
 
 
17.   Medien-, Urheber- und Bildrechte 
Durch die Teilnahme an der Regatta übertragen die Teilnehmer, Trainer und Begleiter dem Veranstalter, seinen 
Agenturen und Sponsoren entschädigungslos und automatisch das zeitlich und räumlich unbegrenzte Recht für 
die Nutzung von Bild-, Foto-, Video-, Fernseh- und Hörfunkmaterial, das während der Veranstaltung von ihnen 
gemacht wird. 
 


